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WeveinsclNgstegeuHeiteu.

Aus den Verhandlungen des Ständigen Komitees.
Sitzung vom 22. Februar 1905, in Luzeru.

I. Als Vizepräsident des Ständigen Komitee wird bezeichnet Herr
Dr. Funkhäuser, I. Adjunkt des eidgen. Oberforstinspektorates.

II. Das Mitgliederverzeichnis wird bereinigt und der Herr Kassier

ersucht, dasselbe dem Druck zu übergeben.

III. Das Protokoll der Jahresversammlung von Brig, ausgefertigt
von Herrn R. Glutz, Assistent der forstlichen Versuchsanstalt, ist cinge-

gangen. Es soll vorab bei den Mitgliedern des Ständigen Komitees in
Zirkulation gesetzt werden.

IV. Es wird konstatiert, daß die Propaganda für das Vereinsvrgan
besonders bei der französischen Ausgabe nicht ohne bedeutenden Erfolg
war und wird in Aussicht genommen, später zu geeigneter Zeit dieselbe

fortzusetzen, wobei man besonders auf die Mithülfe derjenigen Mitglieder
rechnet, welche sich diesmal an den Propaganda-Arbeiten nicht beteiligt
haben.

V. Das Mitglieder-Diplom liegt im Entwurf vor. Es soll derselbe

jedoch unter möglichster Berücksichtigung einiger ausgesprochenen Wünsche

umgearbeitet werden.
VI. Die Jahresversammlung vom Jahre 1905 in Appenzell soll

anfangs August stattfinden. Das endgültige Programm ist noch mit dem

Lokalkomitee zu vereinbaren.

Mitteilungen.
Reglement für die sorstlich-wisienschaftliche Staatsprüfung

zur Wählbarkeit an eine höhere eidgenössische oder
kantonale Forstbeamtung.

(Vom 29. Juli 1904.)

Der schweizerische Schulrat, in Ausführung von Art. 3 des Bundes-
ratsbeschlusses vom 15. September 1903, betreffend die Wählbarkeit an
eine höhere eidgenössische oder kantonale Forstbeamtung, nach Einsicht und

Prüfung eines Antrages der Abteilungskonfcrenz der schweizerischen Forst-
schule, beschließt:

§ 1. Anmeldung.
Die Anmeldung zur forstlich-wissenschaftlichen Staatsprüfung hat

jewcilen schriftlich bis Ende Dezember für das folgende Jahr beim eid-
genössischen Departement des Innern in Bern zu geschehen.
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Die Anmeldung soll enthalten: Name, Heimatort und Geburtsdatum
des Kandidaten, auch sind der Anmeldung möglichst vollständige Zeugnisse
über Vor- und Fachstudien beizulegen.

Das eidgenössische Departement des Innern übermittelt diese An-
Meldungen an den Präsidenten des schweizerischen Schulrates.

Reguläre Studierende der schweizerischen Forstschule, welche die

Staatsprüfung bestehen wollen, können sich bis Ende Dezember bei der

Schulratskanzlei anmelden, welche sodann die Anmeldung dein eidge-
nössischen Departement des Innern übermittelt.

i? 2. Prüfung der Anmeldungsukten.
Der Präsident des schweizerischen Schulrates legt die vom eidgeu.

Departement des Innern erhaltenen Anmeldungen einer Kommission vor,
welche aus ihm als Vorsitzenden, dem eidgen. Obcrforstinspektvr und dem

jeweiligen Vorstande der Forstschule besteht.

Diese Kommission entscheidet auf Grund der vorhandenen Ausweise,
über die Zulassung der Kandidaten zur Prüfung, eventuell über teilweisen
oder gänzlichen Prüfungserlaß.

3. Vorbedingungen für Zulassung zur Prüfung und Prüfuugscrlasj.
Zur Prüfung werden zugelassen:

a) Studierende der Forstschule des eidgen. Polytechnikums nach Maß-
gäbe des Reglements für die Diplomprüfung.

b) Kandidaten, welche Ausweise über eine wissenschaftliche Vorbildung,
sowie über höhere forstliche Studien erbringen, wie sie den Bedin-

gungen des Eintrittes in die schweizerische Forstschule und dem

Studiengaug an derselben sachlich entsprechen. Gänzlicher oder teil-
weiser Prüfungserlaß ist zulässig, wen» der Bewerber:
durch wissenschaftliche Leistungen im Prüfungsgebiete über den Be-
sitz der geforderten Kenntnisse hinreichend ausgewiesen ist;

b) anderwärts in einer Stellung gewirkt hat, in welcher alle Bedin-

gungen dieser Prüfung vorab zu erfüllen waren;
e) Zeugnisse vorweist über auswärts gut bestandene Prüfungen, welche

unzweifelhaft auf der Höhe dieser Staatsprüfung stehen. Für Aus-
länder tritt diese Begünstigung nur dann ein, wenn von kompetenter
Stelle ihres Heimatlandes Gegenrecht zugesichert ist.

5 1. Einleitung der Prüfung.
Die forstlich-wissenschaftliche Staatsprüfung zerfällt in:

a) eine propaedeutische;
b) eine sachwissenschaftliche Prüfung.

§ 5. Propaedentischc Prüfung.
Die propaedeutische Prüfung findet je zu Anfang des Sommer-

semesters (April) statt.
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Sic ist mündlich.
Ihre Anordnung entspricht der Uebergangsdiplomprüfung der

schweizerischen Forstschule.

8 6. Fochwifscnschaftliche Prüfung.
Zur fnchwissenschaftlichen Prüfung werden nur solche Kandidaten

zugelassen, welche die propaedeutische Prüfung mit Erfolg bestanden haben
oder von derselben durch die vorberatende Kommission dispensiert worden

sind (88 2 und 3).
Sie findet zu Ende des Svmmersemesters (Juli) statt.
Sie ist mündlich und schriftlich.
Die Anordnung des mündlichen Teiles entspricht derjenigen der

mündlichen Schlußdiplomprüfung der schweizerischen Forstschule.
Die schriftlichen Arbeiten bestehen:

1. in der Anfertigung eines Wirtschaftplanes;
2. in der schriftlichen Behandlung eines von der Konferenz der Forst-

schule festzustellenden Themas, gemäß den Bestimmungen des Diplom-
prüfungsreglemcntes.

Der Präsident des schweizerischen Schulrates übermittelt das Pro-
gramm der propaedeutischen und der Schlußprüsung an das eidgenvs-

fische Departement des Innern, damit dieses nach Gutfinden den Prüfun-
gen beiwohnen, resp, sich bei denselben vertreten lassen kann.

8 7. Erteilung der Noten, Autragsstellung und Entscheidimg.

Für jede der beiden Prüfungen bilden alle dabei beteiligten Dozenten,
unter Borsitz des Abteilungsvvrstandes der Forstschule, die Prüfungs-
kommissivn.

Diese versammelt sich nach Schluß jeder der beiden Prüfnngen zur
Erteilung der Noten und zur Antragsstellung an den Präsidenten des

schweizerischen Schulratcs, wobei auch allsällige Minderheitsansichten der

Examinatoren ausdrücklich Erwähnung finden sollen.
Der Präsident des Schulratcs prüft den Antrag und übermittelt

denselben zum endgültigen Entscheide dem Departement des Innern.
Die Notensknla ist die jeweilen am eidgenössischen Polytechnikum

gebräuchliche.

Für die mündlichen Fächer wird je eine Note von einfachem, für
die andern, schriftlichen Arbeiten (8 6) eine solche von doppeltem Gewicht
erteilt.

Der Antrag der Prüfungskommission geht:
a) nach der propaedeutischen Prüfung auf Zulassung oder Nichtzulassung

zur fachwissenschaftlichen Prüfung;
b) nach der fachwissenschaftlichen Prüfung auf Erteilung oder Nicht-

crteilung eines Zeugnisses wissenschaftlicher Befähigung zur Ans-
Übung des Berufes als Forstbcamter.



— 107 —

§ 8, Beurteilung der Leistungen.

Die Beurteilung der Leistungen bei der propaedeutischen Prüfung
ist dieselbe, wie bei der Übcrgnugsdiplomprüfuug.

Das Zeugnis forstlich-wissenschaftlicher Befähigung wird nur au solche

Kandidaten der Staatsprüfung erteilt, deren Leistungen sie ohne Zweifel
nach ihrer wissenschaftlichen Bildung zur Ausübung des Berufes als höherer
Fvrstbeamter geeignet erscheinen lassen. Als untere Grenze hiefür wird
im allgemeinen die Turchschnittsqualifikation „ziemlich gut bis gut" (nach
der gegenwärtig bestehenden Notenskala 4 h2) angenommen.

Anträge der Prüfungskommission, welche von diesen Regeln abweichen,
sind speziell zu begründen.

8 0. Wiederholung der Prüfung.
Diejenigen Kandidaten, welche einen der beiden Prüfungsteile nicht

mit Erfolg bestanden haben, können sich erst nach Jahresfrist noch ein-
mal zu derselben anmelden. Mehr als zweimal wird kein Kandidat zum
gleichen Prüfungsteil zugelassen.

8 l0. Entschädigung der Erauiinatvrcn und PrnfungSbehördcn.

Die Examinatoren beziehen die gleichen Gebühren, wie bei den

Diplomprüfungen.
Die Prüfungsgebühr wird auf Fr. 50. — festgefetzt und ist vor der

Prüfung zu erlegen. Sie wird zugunsten der Kasse des eidgenössischen

Polytechnikums bezogen, welche sämtliche Auslagen für die Prüfungen
zu bestreiten hat.

Zürich, den 20. Juli l!>04.

I m Namen des Schweiz. Schulr atcs
Der Präsident: Der Sekretär:

H. Blc ule r. sw. H. B ü hle r.

-

Mil cl? ercrnze igen.

Neue literarische Erscheinungen.
Lotsniscde Exkursionen unä pflsnxengeograpliisclie Stuäien in äer Scbtveiü.

Herausgegeben von llr. C. Schrot er, Professor der Botanik am eidgenössischen

Polytechnikum in Zürich. Zürich. Verlag von Albert Ranst ein. 1904.
1. Heft. IZànische Hrkursionen im Mcdretto-, Kormazza- und Vosco-Tal

von C. S chröt er und M. R i kli. Mit 10 Tafeln. 92 S. 8°. Preis
brosch. Fr. 3.

2. Heft. Forstliche Begetatationsbitder ans dem südlichen Hessin von B«

Frculcr, Forstinspektor in Lugano. Mit 18 vom Verfasser anfge-

nommenen Photographien auf 9 Tafeln. 24 S. 8°. Preis brosch. Fr. 1.50.
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